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tercn Gestaltung der entwickelten so
zialistischen Gesellschaft verstärkt 
sich die Notwendigkeit einer umfas
senden Zusammenarbeit benachbarter 
Städte und G. Sie haben das Recht, 
in Übereinstimmung mit den Anfor
derungen der langfristigen Siedlungs
politik und der Entwicklung in Indu
strie und Landwirtschaft —> Gemein
deverbände zu bilden. Dazu bedarf 
es der Bestätigung durch den Kreis
tag nach Zustimmung des Rates 
des Bezirkes. Aufbau, Aufgaben, 
Rechte und Pflichten sowie die Ar
beitsweise der Organe der Staats
macht in den G. sind in den Art. 81 
bis 85 der Verfassung der DDR, im 
Gesetz über die örtlichen Volksver
tretungen und ihre Organe in der 
DDR vom 12. 7. 1973 (GBl. I 1973, 
Nr. 32) sowie in weiteren speziellen 
Rechtsakten geregelt.

Gemeindeverband: durch die Ver
fassung der DDR (Art. 84) vorge
sehene Rechtsform einer entwickel
ten, freiwilligen, gleichberechtigten 
und umfassenden Gemeinschaftsar
beit zwischen kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden im Interesse 
der Stärkung der sozialistischen 
Staatsmacht und der effektiveren Er
füllung der Planaufgaben bei Wah
rung ihrer Selbständigkeit. Der G. ist 
immer nur das Ergebnis hcrangercif- 
tcr, bewußt geschaffener politischer, 
ideologischer und ökonomischer Vor
aussetzungen. Die Entwicklung von 
G. vollzieht sich dort am erfolg
reichsten, wo sie aus einer viel
seitigen, in der Regel langfristigen 
und planmäßigen Zusammenarbeit 
der Städte und Gemeinden, ihrer 
Volksvertretungen und deren Organe 
erwächst, wo bei ihrer Vorbereitung 
und Bildung alle Potenzen der demo
kratischen Mitwirkung der Bürger er
schlossen, die historisch gewachsenen 
Beziehungen zwischen den Städten 
und Gemeinden berücksichtigt und 
die in der bisherigen Zusammen
arbeit erworbenen guten Erfahrungen 
genutzt werden. Die G. konzentrie

ren sich vor allem auf die gemein
same Unterstützung der Leistungsent
wicklung der materiellen Produktion 
durch effektive Erschließung und 
Nutzung aller territorialen Produk
tionsreserven und die weitere Ver
besserung der Arbcits- und Lebens
bedingungen der Werktätigen. Dem 
dient auch die Bildung gemeinsamer 
Fonds aus den materiellen und finan
ziellen Mitteln, die den Beteiligten 
zur Verfügung stehen. Mit der Bil
dung der G. werden wichtige Schritte 
zur weiteren Annäherung der beiden 
Grundklassen der sozialistischen Ge
sellschaft sowie zur allmählichen 
Überwindung der wesentlichen Unter
schiede zwischen Stadt und Land ge
gangen. Die Volksvertretungen der 
Städte und Gemeinden baschließen 
über die Gründung des Verbandes 
bzw. über den Beitritt ihrer Stadt 
oder Gemeinde zu einem G. Die 
staatlichen Machtorgane im G. sind 
die gewählten Volksvertretungen der 
beteiligten Städte und Gemeinden. 
Sie beschließen das Statut des G., das 
die Ziele und Grundsätze der Arbeit 
des G. und seiner Organe enthält, 
bestätigen das langfristige Arbeits
programm des G., bilden den Rat des 
G. als ihr gemeinsames Leitungs
organ und entscheiden über die Bil
dung von Arbeitsgruppen bei ihm. 
Die Volksvertretungen haben das 
Recht, schrittweise konkrete Auf
gaben, Rechte und Pflichten, soweit 
diese nicht in die ausschließliche Zu
ständigkeit der Volksvertretungen 
fallen, auf den Rat des G. zu über
tragen. Sie können ihm das Recht ein
räumen, über die zur Erfüllung die
ser Aufgaben gebildeten gemein
samen Fonds zu verfügen. Der Rat 
des G. erarbeitet zu allen grundsätz
lichen Fragen der Entwicklung des G. 
einen einheitlichen Standpunkt und 
bereitet durch Empfehlungen und Be- 
schlußentwürfc erforderliche Ent
scheidungen der Volksvertretungen 
und Räte der beteiligten Städte und 
Gemeinden vor. Im Rahmen der ihm 
zur eigenverantwortlichen Erledigung


